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Invalidenversicherung | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Voraussetzungen für eine Revision der halben
Invalidenrente nach Art. 17 Abs. 1 ATSG seien nicht gegeben. Die einzige angebliche
"Änderung" liege darin, dass am 20. Juni 2007 der Sohn auf die Welt gekommen sei, was
indessen der IV-Stelle vor Zusprechung der halben Invalidenrente mit Verfügung vom 27.
August 2008 bekannt gewesen sei. Dieser Einwand zielt ins Leere. Die Rentenaufhebung
erfolgte gestützt auf Art. 53 Abs. 2 ATSG . Nach dieser Bestimmung kann die IV-Stelle auf
eine formell rechtskräftige Verfügung zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig ist
und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. Damit soll eine anfänglich
unrichtige Rechtsanwendung einschliesslich unrichtiger Feststellung im Sinne der
Würdigung des Sachverhalts korrigiert werden ( BGE 117 V 8 E. 2c S. 17 mit Hinweis;
Urteil 9C_215/ 2007 vom 2. Juli 2007 E. 3.1), und zwar mit Wirkung ex nunc et pro futuro.
Eine solche Wiedererwägung ist jederzeit möglich (vgl. Art. 53 Abs. 3 ATSG ),
insbesondere auch wenn die Voraussetzungen der Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG nicht
erfüllt sind (Urteil 9C_960/2008 vom 6. März 2009 E. 1.2). Es ist somit
wiedererwägungsrechtlich unerheblich, ob die IV-Stelle bei Erlass der Rentenverfügung im
August 2008 von der Geburt des Sohnes im Juni 2007 wusste oder zumindest hätte wissen
können. Entscheidend - und im Übrigen unbestritten - ist, dass aufgrund der neuen
familiären Situation der Invaliditätsgrad nicht mehr durch Einkommensvergleich ( Art. 16
ATSG in Verbindung mit Art. 28a Abs. 2 IVG ) zu ermitteln war, sondern in Anwendung
der gemischten oder allenfalls der spezifischen Methode der Invaliditätsbemessung ( Art.
28a Abs. 3 IVG sowie Art. 8 Abs. 3 ATSG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 IVG , Art. 28a
Abs. 2 IVG und Art. 27 IVV ).

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin bestreitet die Anwendbarkeit der gemischten Methode. Als
Gesunde könnte sie zwar eine Teilerwerbstätigkeit von 20 % ausüben, jedoch nicht mit
ihrer Behinderung. Dabei verkennt sie, dass für die Anwendung der gemischten Methode
massgeblich ist, ob die versicherte Person ohne gesundheitliche Beeinträchtigung einem
Teilerwerb nachginge und daneben in einem Aufgabenbereich nach Art. 8 Abs. 3 ATSG
tätig wäre ( BGE 131 V 51 E. 5.1 S. 52 ff.; 125 V 146 E. 2b S. 149; vgl. auch BGE 133 V
504 E. 3.3 S. 507). Gegenüber der Abklärungsperson Haushalt hatte die Versicherte
angegeben, sie hätte ohne Gesundheitsschaden sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes
wieder in einem Pensum von 20 % als Arztsekretärin gearbeitet (Bericht vom 28. April
2009), was sie nicht in Abrede stellt. Die Anwendung der gemischten Methode der



Invaliditätsbemessung bei einem Anteil der Erwerbstätigkeit von 0,2 durch die Vorinstanz
verletzt somit Bundesrecht nicht.

E. 2.2
Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass eine Arbeitsfähigkeit von 50 % nicht ohne
weiteres den Schluss zulasse, bei einem Arbeitspensum von 20 % resultiere keine
Erwerbseinbusse. Das wäre nur dann der Fall, wenn sie dieses Pensum verteilt allenfalls auf
mehrere Tage ohne Leistungseinbusse, insbesondere ohne zeitlichen Mehraufwand,
bewältigen könnte. Diesbezüglich bestehen jedoch Zweifel in Anbetracht der doch
erheblichen Einschränkung der Funktionsfähigkeit des rechten Armes und der rechten
Hand. Im Fragebogen für den Arbeitgeber vom 4. Juli 2006 wurde vermerkt, die vom Arzt
beurteilte Arbeitsfähigkeit entspreche nicht der Leistungsfähigkeit, da verschiedene
Aufgaben nicht mehr oder nur eingeschränkt erfüllt werden könnten. Wird zugunsten der
Beschwerdeführerin eine um die Hälfte reduzierte Leistung auch bei einem Arbeitspensum
von 20 % angenommen, wie geltend gemacht wird, ist von einem erwerblichen
Teilinvaliditätsgrad von 50 % auszugehen, ohne dass sich deswegen am Ergebnis etwas
änderte (E. 4).

E. 3
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass der Abklärungsbericht Haushalt vom 28. April
2009 eine hinreichend beweiskräftige Grundlage für die Festlegung der gesundheitlich
bedingten Einschränkung in diesem Aufgabenbereich darstellt. Es handle sich um eine
willkürliche Berichterstattung einer nicht unabhängigen und inkompetenten Person.

E. 3.1
Die fehlende Unabhängigkeit wird damit begründet, die Abklärungsperson beziehe ihr
Einkommen direkt von der Invalidenversicherung. Es verhalte sich sinngemäss gleich wie
bei den in der öffentlichen Diskussion stehenden Medizinischen Abklärungsstellen ( Art.
72bis IVV ). Nach der Rechtsprechung zur Unabhängigkeit medizinischer Fachpersonen
lässt die Tatsache allein, dass der oder die Sachverständige in einem Anstellungsverhältnis
zum Sozialversicherungsträger steht, nicht schon den Schluss auf mangelnde Objektivität
und Befangenheit zu (Urteil 9C_1058/2009 vom 15. März 2010 E. 5.1 und 5.2 mit Hinweis
u.a. auf BGE 135 V 465 ). Andere Umstände, welche auf fehlende Unabhängigkeit
schliessen lassen könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht (substanziiert)
vorgebracht. Dass die Abklärungsperson "dem Vernehmen nach weder eigene Kinder hat
noch je solche betreuen musste", ist nicht geeignet, Zweifel an deren Fachkompetenz zu
wecken. Im Übrigen ist klarzustellen, dass gemäss Art. 43 Abs. 1 ATSG die IV-Stelle den
rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären hat. Dabei liegt es in ihrem am
Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltungstätigkeit orientierten freien Ermessen zu
entscheiden, inwieweit dazu - nicht notwendigerweise nur bei fehlendem eigenen
Sachverstand - versicherungsexterne Personen beizuziehen sind (vgl. bezüglich ärztlicher
Gutachten Art. 44 ATSG und BGE 135 V 254 E. 3.4 S. 258 ff.). Es besteht auch kein
Anspruch auf Einholung einer "second opinion" im Sinne der nochmaligen Vornahme einer
Abklärungsmassnahme durch eine ausserhalb der Verwaltung stehende sachverständige
Person. Umgekehrt hat die IV-Stelle nicht das Recht, weitere Erhebungen vorzunehmen,
wenn ihr das Ergebnis des an sich genügend abgeklärten Sachverhalts nicht passt (vgl. BGE
8C_699/2009 E. 3.3).

E. 3.2



Der Einwand, auf den Abklärungsbericht Haushalt vom 28. April 2009 könne inhaltlich
nicht abgestellt werden, wird im Wesentlichen damit begründet, eine Einschränkung im
Aufgabenbereich von 17,5 % laufe auf eine "zynische Verniedlichung" der umfassenden
gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin als Mutter und Hausfrau
hinaus. Mit nur einem einsetzbaren Arm könne mit absoluter Sicherheit nicht von
Behinderungswerten von 0 % bei der Kinderbetreuung, Wäsche- und Kleiderpflege und bei
Verschiedenes, 1 % beim Einkauf, 4,5 % bei der Wohnungspflege und 12 % bei Ernährung
ausgegangen werden. Damit würden die medizinischen Diagnosen und die Einschätzung
des Anästhesiologen Dr. med. Z.________ unbeachtet gelassen. Eine Einschränkung von
17,5 % werde den konkreten Gegebenheiten in keinster Weise gerecht und stelle eine krasse
Ermessensüberschreitung dar.

E. 3.2.1
Die Vorinstanz hat - nach Darlegung der Rechtsprechung zum Beweiswert eines
Abklärungsberichts (vgl. Urteil 9C_90/2010 vom 22. April 2010 E. 4.1.1.1) - erwogen, die
Abklärungsperson nehme Bezug auf die gesundheitlichen Probleme, zeige die
Wohnverhältnisse auf, gewichte die einzelnen Aufgaben und begründe die Behinderung in
den einzelnen Bereichen. Dass die Einschränkung im Aufgabenbereich tiefer liege als die
Arbeitsunfähigkeit im erwerblichen Bereich lasse sich damit erklären, dass die versicherte
Person die Arbeit freier einteilen könne, notwendige Hilfsmittel benutze und den Haushalt
ihrer Behinderung angepasst habe. Sie habe gelernt, sowohl bei der Betreuung ihres Sohnes
wie auch bei diversen weiteren Arbeiten sich mit ihrer Behinderung zu arrangieren. Zudem
bestehe auch eine grundsätzliche Schadenminderungspflicht durch die anderen
Familienmitglieder. Der vor Ort festgestellten Einschränkung im Haushalt widerspreche
auch nicht der Arztbericht des Dr. med. Z.________ vom 12. Juni 2009.

E. 3.2.2.1
Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, ihre Aussagen anlässlich der Abklärung vor
Ort würden im Bericht vom 28. April 2009 unrichtig wiedergegeben. Diese Angaben
bestätigen die nicht oder jedenfalls nicht substanziiert bestrittene, für das Bundesgericht
verbindliche Feststellung der Vorinstanz ( Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ; Urteil 9C_90/2010
vom 22. April 2010 E. 4.1.1.3), die Versicherte benutze Hilfsmittel, habe den Haushalt ihrer
Behinderung angepasst und gelernt, sowohl bei der Betreuung ihres Sohnes wie auch bei
diversen weiteren Arbeiten sich mit ihrer Behinderung zu arrangieren.

E. 3.2.2.2
Aus dem Abklärungsbericht vom 28. April 2009 ergibt sich sodann auch, dass die
Beschwerdeführerin praktisch nur die gesunde linke Hand bei der Arbeit einsetzen kann. Es
kann somit nicht gesagt werden, der Abklärungsperson sei die gesundheitliche
Beeinträchtigung entgangen. Dr. med. Z.________ bezeichnete in seinem Schreiben vom
12. Juni 2009 an die IV-Stelle das Abklärungsergebnis als nicht der Situation entsprechend,
weil die Versicherte in sämtlichen Bereichen auf Hilfe angewiesen sei, ohne sich allerdings
zu den Einschränkungen im Einzelnen zu äussern. Die Vorinstanz hat diesem Dokument
keine den Beweiswert des Abklärungsberichts mindernde Bedeutung beigemessen, was
grundsätzlich nicht zu beanstanden ist. Die ärztliche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit
bildet nur, aber immerhin eine notwendige Grundlage für den Betätigungsvergleich und ist
demzufolge von der Abklärungsperson zu berücksichtigen, etwa wenn die versicherte
Person unglaubwürdige Angaben macht, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden



stehen (Urteil 9C_90/2010 vom 22. April 2010 E. 4.1.1.2 mit Hinweisen). Eine solche
Diskrepanz zwischen dem aus medizinischer Sicht tatsächlich Zumutbaren und den
diesbezüglichen Angaben der versicherten Person könnte vorliegend höchstens insoweit
bestehen, dass die Beschwerdeführerin die gesundheitlich bedingten Einschränkungen bei
den einzelnen Haushaltarbeiten zu ihren Ungunsten in Überspannung ihrer
Schadenminderungspflicht ( BGE 113 V 22 E. 4a S. 28) zu optimistisch dargestellt hat.
Dies wird indessen nicht geltend gemacht.

E. 3.2.2.3
Im neu aufgelegten Schreiben vom 14. April 2010 beziffert Dr. med. Z.________ die
Einschränkung auch für die einfachsten täglichen Verrichtungen im Haushalt wie
Wohnungs- und Kleiderpflege oder Betreuung des Kindes auf mindestens 50 %. Darauf
kann indessen aus den vorstehenden Gründen ebenfalls nicht ohne weiteres abgestellt
werden. Es kommt dazu, dass die Beurteilung des behandelnden Arztes sich auf die
Auswirkungen der gesundheitlichen Beeinträchtigung auf das funktionelle
Leistungsvermögen bezieht und weder den Faktor Zeit noch die unter dem Titel
Schadenminderungspflicht zumutbare vermehrte Mithilfe des Ehegatten, worauf auch im
Abklärungsbericht hingewiesen wird, berücksichtigt. Kann die versicherte Person wegen
ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mit Mühe und mit viel höherem
Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem
Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein
invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit
angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch
Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch
nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige
Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu
berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne
Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung. Allerdings darf nicht
etwa die Arbeit im Haushalt in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf diese überwälzt
werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt
werden müsste, ob sich eine Person finden lässt, die allenfalls für eine ersatzweise
Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt ( BGE 133 V 504 E. 4.2 S.
509 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern die
Abklärungsperson den zeitlichen Mehraufwand zu wenig berücksichtigte und die
notwendige vermehrte Mithilfe des Ehemannes und ihrer nicht im selben Haushalt
wohnenden Mutter zu stark anrechnete. Ihr ist indessen darin beizupflichten, dass eine
Einschränkung von 0 % in den Bereichen "Waschen und Kleiderpflege" sowie "Betreuung
von Kindern oder anderen Familienangehörigen" nicht nachvollziehbar ist. Es rechtfertigt
sich, hier wie in den ebenfalls körperlich mehr fordernden Bereichen "Ernährung" und
"Wohnungspflege" von einer Einschränkung von 30 % auszugehen. Daraus ergibt sich eine
Behinderung im Aufgabenbereich Haushalt von insgesamt 25 % (= 0,4 x 30 %
["Ernährung"] + 0,15 x 30 % ["Wohnungspflege"] + 0,1 x 10 % ["Einkauf und weitere
Besorgungen"] + 0,15 x 30 % ["Waschen und Kleiderpflege"] + 0,1 x 30 % ["Betreuung
von Kindern oder anderen Familienangehörigen"]).

E. 4
Bei einer Einschränkung von höchstens 50 % im erwerblichen Bereich (E. 2.2) und 25 % im
Aufgabenbereich Haushalt (E. 3.2.2.3) ergibt sich ein Invaliditätsgrad von 30 % (0,2 x 50 %



+ 0,8 x 25 %), was für den Anspruch auf eine Rente eindeutig nicht ausreicht ( Art. 28 Abs.
2 IVG ), weshalb die Rentenzusprechung im Ergebnis zweifellos unrichtig war. Die
Beschwerde ist somit unbegründet.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu
tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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